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Regeste

Datenschutz

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31 i.V.m. Art. 33 VGG und Art. 47 Abs. 1
Bst. b VwVG für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des SEM nach Art.
5 VwVG zuständig (Art. 105 AsylG). Diese Zuständigkeit umfasst auch die Beurteilung
von Gesuchen um Wiederher- stellung von Fristen im Sinne von Art. 24 Abs. 1 VwVG,
welche im Zusam- menhang mit solchen Beschwerden stehen.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt
(Art. 37 VGG).

E. 1.3
Über Gesuche um Wiederherstellung einer Frist nach Art. 24 Abs. 1 VwVG entscheidet in
der Regel – und so auch vorliegend – ein Spruchgre- mium aus drei Richtern oder
Richterinnen (vgl. Art. 21 Abs. 1 und Art. 23 VGG).

E. 1.4
Das SEM stützt sich vorliegend bei der Rechtsmittelbelehrung in Bezug auf die
Beschwerdefrist fälschlicherweise auf Art. 105 und 108 AsylG an- statt auf Art. 50 VwVG.
Es handelt sich jedoch bei beiden gesetzlichen Grundlagen um eine 30-tägige Frist, weshalb
dieser Fehler des SEM nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers gereichte.
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E. 2.1
Nach Art. 24 Abs. 1 VwVG wird eine ungenutzt verstrichene gesetzliche oder richterliche
Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person oder deren Vertretung
unverschuldeterweise abgehalten worden ist, bin- nen Frist zu handeln (materielle
Voraussetzung), sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des
Hindernisses darum er- sucht und die versäumte Rechtshandlung in der gleichen Frist
nachholt (formelle Voraussetzungen). Eine Fristwiederherstellung gemäss Art. 24 Abs. 1
VwVG kann auch verlangt werden, wenn das Verfahren, bei dem die Frist verpasst worden
ist, bereits abgeschlossen ist, wobei im Falle ei- ner Gutheissung des
Fristwiederherstellungsgesuchs der bestehende Ent- scheid aufgehoben wird (vgl.
PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Auflage, 2023, Art. 24 N. 6).



E. 2.2
Die Beschwerdefrist von dreissig Tagen ist am 21. September 2023 un- genutzt abgelaufen.
Die Rechtsvertreterin ersuchte am 9. November 2023 um Wiederherstellung der
Beschwerdefrist und machte dabei geltend, sie habe erst am 10. Oktober 2023 Kenntnis
davon erhalten, dass die kanto- nale Unterkunft ihr am 14. September 2023
fälschlicherweise mitgeteilt habe, der Gesuchsteller sei seit Ende August 2023
unauffindbar. Zum Nachweis legte sie eine E-Mail von E._______,
Sozialarbeiter/-pädagoge der Unterkunft D._______, vom 10. Oktober 2023 bei. Das
Fristwiederher- stellungsgesuch wurde folglich innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des
geltend gemachten Hindernisses und damit fristgerecht eingereicht. Die versäumte
Rechtshandlung (gleichzeitige Beschwerdeeingabe) wurde in- nerhalb derselben Frist
nachgeholt. Die formellen Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1 VwVG sind damit erfüllt.
Auf das Fristwiederherstellungsge- such ist einzutreten. In casu ist zu prüfen, ob
entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 24 Abs. 1 VwVG gegeben sind, welche eine
Wiederherstel- lung der Beschwerdefrist rechtfertigen würden.

E. 3.1
Ein Fristversäumnis gilt als unverschuldet, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der
säumigen Partei beziehungsweise ihrer Vertre- tung keine Nachlässigkeit vorgeworfen
werden kann. Massgeblich sind nur solche Gründe, die der Partei auch bei Aufwendung der
üblichen Sorgfalts- pflicht die Wahrung ihrer Interessen verunmöglicht oder unzumutbar er-
schwert hätten. Daneben können auch subjektive Gründe eine Fristwieder- herstellung
rechtfertigen. Solche sind anzunehmen, wenn die gesuchstel- lende Person zwar objektiv zu
handeln in der Lage wäre, aber untätig
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mangelnder Kenntnisse nicht richtig einzuschätzen vermag, ohne dass ihr eine Ver-
nachlässigung der nach Treu und Glauben zumutbaren Aufmerksamkeit vorgeworfen
werden könnte. Auch eine Kumulation verschiedener Um- stände, die je für sich betrachtet
das Versäumnis nicht zu entschuldigen vermöchten, kann die Voraussetzungen von Art. 24
VwVG erfüllen. Bei der Beurteilung eines Wiederherstellungsgrundes ist praxisgemäss ein
stren- ger Massstab anzuwenden (vgl. zum Ganzen: MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Auflage, 2022, Rz. 2.139 ff.;
PATRICIA EGLI, a.a.O., Art. 24 N. 4, 12 ff., 23; STEFAN VOGEL, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019, Art. 24 N. 7 ff., insb. N. 12; vgl. statt vieler
auch Urteil des BVGer E-3559/2023 vom 29. Juni 2023 E. 6.2). Der Nachweis, dass die
Frist wegen eines unverschuldeten Hinder- nisses nicht gewahrt werden konnte, ist von der
gesuchstellenden Person zu erbringen, wobei die entsprechenden Umstände zu beweisen
sind und ein blosses Glaubhaftmachen insoweit nicht genügt (vgl. statt vieler Urteil des
BVGer E-3559/2023 vom 29. Juni 2023 E. 6.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER,
a.a.O., Rz. 2.1.40). Der in Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Grundsatz von Treu und Glauben
bedeutet, dass jede Person Anspruch darauf hat, in ihrem berech- tigten Vertrauen in
behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes
Verhalten der Behörden geschützt zu werden (vgl. statt vieler BGE 146 I 105 E. 5.1, 129 I
161 E. 4.1 m.w.H.; Urteil des BVGer B-1499/2022 vom 23. November 2023 E. 8.1.1). Der
Vertrauens- schutz bedarf eines Anknüpfungspunktes, d.h. eines Verhaltens einer Be-



hörde, das bei den Betroffenen bestimmte Erwartungen auslöst (BGE 129 I 161 E. 4.1).
Ausserdem muss die Behörde für die Erteilung der Auskunft zuständig und die
Unrichtigkeit der Auskunft nicht erkennbar sein. An die Sorgfaltspflicht Rechtskundiger
werden dabei erhöhte Anforderungen ge- stellt. Schliesslich bleibt selbst bei Vorliegen der
Voraussetzungen für den Schutz des Vertrauens der Privaten in eine unrichtige Auskunft
abzuwä- gen, ob das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung den- noch dem
Vertrauensschutz vorzugehen hat (BGE 114 Ia 209 E. 3; HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 676 f., 684,
699; PATRICIA EGLI, a.a.O., Art. 24 N. 23, 34; STEFAN VO- GEL, a.a.O., Art. 24 N. 12
f.).
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E. 3.2
Strittig ist vorliegend, ob sich die Rechtsvertreterin auf die Auskunft der kantonalen
Unterkunft hat verlassen dürfen und damit unverschuldeter- weise davon abgehalten
worden war, innert Frist zu handeln.

E. 3.2.1
Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Gesuchsteller am 23. August 2023 durch seine
damalige Rechtsvertretung darüber informiert wurde, dass sie infolge der Zuweisung ins
erweiterte Verfahren ihr Mandat niederlege. Er willigte gleichzeitig ein, dass seine
Verfahrensakten der HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht (…) weitergeleitet würden
und diese über das Asylverfahren sowie seine Wohnadresse informiert werden dürfe. Unter
diesen Umständen durfte der Gesuchsteller davon ausgehen, dass er rechtlich vertreten war,
weshalb ihm kein Vorwurf gemacht werden kann, dass er sich nicht selbst um die Wahrung
der Beschwerdefrist ge- kümmert hat. Er muss sich jedoch das Handeln seiner
Rechtsvertretung anrechnen lassen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER, a.a.O., Rz. 2.144; STEFAN VOGEL, a.a.O., Art. 24
N. 17).

E. 3.2.2
In Bezug auf die kantonale Rechtsvertretung ist festzuhalten, dass die beigelegte Vollmacht
erst am 10. Oktober 2023 vom Gesuchsteller un- terzeichnet wurde. Fehlt es an einer
schriftlichen Vollmacht, so darf ein Vertretungsverhältnis nur dann angenommen werden,
wenn sich aus den Umständen eine eindeutige Willensäusserung der beschwerdeführenden
Partei auf Bevollmächtigung einer Drittperson ergibt (vgl. Urteil des BVGer A■6432/2012
vom 28. März 2013 E. 2.1.3). Letzteres ist vorliegend zu be- jahen. Die vormalige
Rechtsvertretung des BAZ (HEKS Rechtsschutz Bun- desasylzentren […]) hat bereits am
23. August 2023 beim Gesuchsteller eine Erlaubnis zur Weiterleitung der Verfahrensakten
an die kantonale Rechtsvertretung (HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht […]) einge-
holt. Folglich ist davon auszugehen, dass das Mandat der kantonalen Rechtsberatungsstelle
schon vor dem 10. Oktober 2023 zugewiesen wor- den war. Die kantonale
Rechtsberatungsstelle hat sich denn auch während der laufenden Beschwerdefrist nach dem
Verbleib des Gesuchstellers er- kundigt und offenbar gewusst, wohin dieser transferiert
werden sollte. Den Verfahrensakten kann sodann entnommen werden, dass der Gesuch-
steller am 22. August 2023 dem erweiterten Verfahren zugewiesen wurde. Die
Kantonszuweisung erfolgte mittels separater Verfügung am 12. Sep- tember 2023 und der
Gesuchsteller wurde zwei Tage später in die kanto- nale Unterkunft «D._______»



transferiert. Den Akten kann nicht entnom- men werden, dass dieser einmal untergetaucht
oder unauffindbar gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund hatte die Rechtsvertreterin
grundsätzlich
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nicht mehr im Asylverfahren. Die falsche Auskunft durch Mitarbeitende der kantonalen
Unterkunft «D._______» vermag die Fristversäumnis nicht zu entschuldigen. Es darf von
einer Rechtsvertreterin – insbesondere während einer hängigen Be- schwerdefrist – erwartet
werden, dass sie über den Aufenthaltsort ihres Mandanten Bescheid weiss und mit diesem
in Kontakt steht, stellt dies doch eine der Grundvoraussetzungen dar, um ihre
(Sorgfalts-)Pflichten überhaupt wahrnehmen zu können. Der Rechtsvertretung ist bei der
Ein- haltung von Fristen denn auch ein erhebliches Mass an Sorgfalt zuzumu- ten, zumal
die Wahrung von Fristen für die Mandanten zu den elementaren Anforderungen des Berufs
gehört (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.145). Indem die
Rechtsvertreterin nach Kontaktaufnahme mit der kantonalen Unterkunft und ohne weitere
Nachforschungen davon aus- ging, dass der Gesuchsteller untergetaucht und das Verfahren
obsolet ge- worden sei, ist sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht gehörig nachgekommen. Die nicht
am Verfahren beteiligte Unterkunft hatte die Informationen betreffend das angebliche
Untertauchen des Gesuchstellers lediglich von Dritten, dem kantonalen Migrationsamt,
erhalten, welches ebenfalls nicht direkt am Verfahren beteiligt ist. Der Rechtsvertreterin
hätte es folglich oblegen, zu- mindest mit der Verfahrensleitung – dem SEM – und/oder der
ehemaligen Rechtsvertretung oder dem BAZ in Kontakt zu treten, um sich über den
Aufenthaltsort des Gesuchstellers beziehungsweise den Stand des Verfah- rens zu
erkundigen. Dies gilt umso mehr, als sie geltend macht, es handle sich beim Gesuchsteller
um einen unbegleiteten Minderjährigen.

E. 3.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Rechtsvertreterin bereits mangels einer
Vertrauensgrundlage und eventualiter aufgrund der Erkenn- barkeit einer allenfalls
unrichtigen Auskunft nicht auf den Vertrauensschutz berufen kann. Bei dieser Sachlage ist
nicht von einem unverschuldeten Versäumnis auszugehen.

E. 3.4
Nach dem Gesagten sind die materiellen Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der
Frist nach Art. 24 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt.

E. 4
Das Fristwiederherstellungsgesuch ist demnach abzuweisen; auf die Be- schwerde gegen
die Verfügung des SEM vom 22. August 2023 ist nicht einzutreten.
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E. 5.1
Mit dem vorliegenden Direktentscheid wird das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung
eines Kostenvorschusses gegenstandslos.

E. 5.2
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (Art. 37 VGG i.V.m. Art.
65 Abs. 1 VwVG) ist ungeachtet der geltend ge- machten prozessualen Bedürftigkeit
abzuweisen, da sich die Gesuchsbe- gehren entsprechend den vorstehenden Erwägungen



von Vornherein als aussichtslos erwiesen haben. Folglich ist auch das Gesuch um amtliche
Rechtsverbeiständung abzuweisen.

E. 5.3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten dem Gesuch- steller aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Vorliegend rechtfertigt es sich jedoch, die Verfahrenskosten
gestützt auf Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundes- verwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu erlassen.

(Dispositiv nächste Seite)
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